
LOr Jungk, Wien) den verschiedenen Wer sich die 5: macht, iınes der vielen
Aspekten der viels.  gen gesellschaftli- Kapitel zu lesen, etwa das zwanzigste, w
chen Verflechtungen etwa in der Politik, S „Neid als Steuereinzieher” gesprochen
dem Sozialrecht, der Wirtschaft, der Soziolo- wird, muß feststellen, Q (81 1l1er
z/1e nachgegangen sind, auf die „dauernde der Tat der sozialen Wirklichkeit spricht.

unabdingbare Aufgabe, diesen Prozeß ist  . ihm tatsächlich gelungen, einen F in-
in freier Bejahung Zzu ten, zu VOTrT- den Fleck““ auf der Landkarte der individuel-
menschlichen und dem totalen Machtzu- len und sOozialen Psyche wWwıe auch sozijialer
oriff verschließen s (10), hinweisen. Beziehungen geortet en. Seine Neid-

monographie wird jeder auf weite StreckenLinz/Donau Walter Suk hin bestätigen können. (81: Jäßt sich Voan
dem Franzosen Raiga (II envie”) SageN,HELM Der eid. Fine Theo- welche Beobachtungsreihen berücksichtigtr1e der Gesellschaft Verlag arl und we'l Einsichten bezüglich des Neides

Alber, Freiburg 1966. Leinen bereits wurden. Dazuhin bringt
Was Helmut OEe: mit dem vorliegenden aber noch reiches ethnologisches und kul-
Buch gelungen ist, dürfte nicht alltäglich turvergleichendes aterial. Aber je nach-

dem, ob 0€! ınen Tabubrechersein: nämlich von ıner  — einzıgen Eigen- Werke sieht, einen moralisierendenschalft, iner  b anthropologischen Grund-Kate-
gorie her, eine BaNzZ-e Theorie der Gesell- Sozialpsychologen, einen engagierten S0zio-

entwickeln. Wenn Vilfredo Pareto logen der Politologen, jJe nach dem wird
noch eın BanzeS Bündel von Residuen als Inan „Ne:  dll als Basis-Kategorie einer
letzte emotionale efühlskerne sozialen Gesellschaftstheorie emphatisch zustimmen
Lebens isolierte, 50 kommt Autor mit oder ih; kritisch ablehnen. Eines ist  ® auf
LUr ıner Residualkategorie Dem eid. jeden Fail sicher: das Buch ist  \ lesenswert.
Der Neid ıst nach 0e€e! ine Eigenschaft, Linz/Donau akobus Wössner
die nicht ertragen kann, daß eın anderer
etwas hat, ist, Äilt, kann, und eshalb mit IRCHENRECHIigung S1e.  ht, dem anderen Se1in
Vorteil genommen der zerstört wird. Wo- Die Unfehlbarkeit des
bei 21 wichtig ist, laß der Neider Papstes in der Heiligsprechung., Ein Beitrag
Prinzip T  &- aS, YWas eın anderer ! Bil- ZUr rhellung der theologiegeschichtlichen

in Gesundheit, Glück, 4A11 Erfolg, Seite der Frage. (XVI u 197.) (Thomistische
Kindern USW. at, 21ch selbst haben will, Studien Bd.) Paulusverlag, Freiburg/

Schweiz 1965. Brosch SIr 20.—.,sondern sich damit zufrieden gibt, A  laß
eın anderer eben auch nicht hat oder be- Wie dem Untertitel bereits hervorgeht,Oommt. Das Paradoxe dieser Neid-Situation befaßt sich die vorliegende Gtudcie nichtist ber B-  m m  IT die angestrebte Einebnung sehr spekulativ mıit der rage nach der Irr-ler Unterschiede, sondern, nach voll- tumstfreiheit des Papstes In der Heilig-ZUBENET Nivellierung spontan wieder soziale sprechung, sondern untersucht die In derDifferenzierungen entstehen. Angesichts
ınes  B solchen Dilemmas muß die Gesellschaft Vergangenheit diesbezüglich gegebenen Ant-

versuchen, sozijale Mechanismen zu ent-
worten. Es ist el interessant festzustellen,

eich- daß zunächst die Kanonisten des undwickeln, die das Zerstörerische, 14. Jahrhunderts, darunter Innozenz L1V.,macherische, eben das Nivellierende abbrem- HostHensis (Henr. de Segusia) und Joannes
SCNMN, andererseits ber auch imstande SIN  d, Andreae die grundsätzliche Irrtumsmöglich-das Positive des mächtigen Neid-Triebes als keit des Papstes In der HeiligsprechungEntwicklungsagens der menschlichen Gesell- nehmen, en! gleichzeitig schon diecschaft — fördern Unı } entfalten. Theologen der Hochscholastik die in der
el zählt eine Fülle von Beispielen Folgezeit immer mehr Boden gewinnendeden verschiedensten Kulturen auf, um zu These von der päpstlichen Unfehlbarkeit ıIn
zeıigen, auf elch verschiedene Weisen die diesem Belang vertreten., Dem Verfasser gehtNeid-Situation menschlichen usammen- ber nicht allein darum, die einzelnen
eben gesteuert worden ist. So wird etw. Lehrmeinungen einander gegenüberzustellen,
im ristentum der Neider sündig sonder- sondern unternimmt 0S urchaus mit Ge-
lich asozial) Im Calvinismus stellt sich der schick, die eigentlichen Ursachen und Hinter-
Neider cdas Prädestinationsdekret, das gründe Ir die Divergenz der Meinungenden Erfolgreichen begünsti Andererseits herauszuschälen. Die Unterschiedlichkeit in
verkennen Intellektuelle, Sozialisten und alle der eantwo:  DA der Frage, ob der aps'Neidvermeidungs-Ingenieure durch die aNgC- bei der Heiligsprechung unfehlbar 621 oder
strebte soziale Nivellierung eın menschliches nicht, rührt emna: ınem wesentlichen
Grundelement nach Unterscheidung und eil davon her, von welchem AnsatzpunktDifferenzierung, das eine der wesentlichsten an ausging, ob nämlich von der Tatsache
Entwicklungsantriebe menschlichen Zusam- des Geoffenbartseins durch ott der VÖO
menlebens ANnzZeETr Kulturen und Gesellschaf- dem objektiven Heilsbezug der Heiligenver-
ten ist. ehrung. Der Autor faßt das Ergebnis seiner
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tor R. Jungk, Wien) den verschiedenen 
Aspekten der vielschichtigen gesellschaftli­
chen Verflechtungen - etwa in der Politik, 
dem Sozialrecht, der Wirtschaft, der Soziolo­
gie - nachgegangen sind, auf die „dauernde 
und unabdingbare Aufgabe, diesen Prozeß 
in freier Bejahung zu gestalten, zu ver­
menschlichen und so dem totalen Machtzu­
griff zu verschließen" (10), hinweisen. 
Linz/Donau Walter Suk 

SCHOECK HELMUT, Der Neid. Eine Theo­
rie der Gesellschaft. (432.) Verlag Karl 
Alber, Freiburg 1966. Leinen DM 32.-. 

Was Helmut Schoeck mit dem vorliegenden 
Buch gelungen ist, dürfte nicht alltäglich 
sein: nämlich von einer einzigen Eigen­
schaft, einer anthropologischen Grund-Kate­
gorie her, eine ganze Theorie der Gesell­
schaft zu entwickeln. Wenn Vilfredo Pareto 
noch ein ganzes Bündel von Residuen als 
letzte • emotionale Gefühlskerne sozialen 
Lebens isolierte, so kommt unser Autor mit 
nur einer Residualkategorie aus: Dem Neid. 
Der Neid ist nach Schoeck eine Eigenschaft, 
die nicht ertragen kann, daß ein anderer 
etwas hat, ist, gilt, kann, und deshalb mit 
Befriedigung sieht, daß dem anderen sein 
Vorteil genommen oder zerstört wird. Wo­
bei dabei wichtig ist, daß der Neider im 
Prinzip nicht das, was ein anderer an Bil­
dung, an Gesundheit, an Glück, an Erfolg, 
an Kindern usw. hat, auch selbst haben will, 
sondern sich damit zufrieden gibt, daß es 
ein anderer eben auch nicht hat oder be­
kommt. Das Paradoxe dieser Neid-Situation 
ist aber nicht nur die angestrebte Einebnung 
aller Unterschiede, sondern, daß nach voll­
zogener Nivellierung spontan wieder soziale 
Differenzierungen entstehen. Angesichts 
eines solchen Dilemmas muß die Gesellschaft 
versuchen, soziale Mechanismen zu ent­
wickeln, die das Zerstörerische, Gleich­
macherische, eben das Nivellierende abbrem­
sen, andererseits aber auch imstande sind, 
das Positive des mächtigen Neid-Triebes als 
Entwicklungsagens der menschlichen Gesell­
schaft zu fördern und zu entfalten. 
Schoeck zählt eine Fülle von Beispielen in 
den verschiedensten Kulturen auf, um zu 
zeigen, auf welch verschiedene Weisen die 
Neid-Situation im menschlichen Zusammen­
leben gesteuert worden ist. So wird etwa 
im Christentum der Neider sündig (sonder­
lich= asozial). Im Calvinismus stellt sich der 
Neider gegen das Prädestinationsdekret, das 
den Erfolgreichen begünstigt. Andererseits 
verkennen Intellektuelle, Sozialisten und alle 
Neidvermeidungs-Ingenieure durch die ange­
strebte soziale Nivellierung ein menschliches 
Grundelement nach Unterscheidung und 
Differenzierung, das eine der wesentlichsten 
Entwicklungsantriebe menschlichen Zusam­
menlebens ganzer Kulturen und Gesellschaf­
ten ist. 

Wer sich die Mühe macht, eines der vielen 
Kapitel zu lesen, etwa das zwanzigste, wo 
vom „Neid als Steuereinzieher" gesprochen 
wird, muß feststellen, daß Schoeck hier in 
der Tat von der sozialen Wirklichkeit spricht. 
Es ist ihm tatsächlich gelungen, einen „blin­
den Fleck" auf der Landkarte der individuel­
len und sozialen Psyche wie auch sozialer 
Beziehungen geortet zu haben. Seine Neid­
monographie wird jeder auf weite Strecken 
hin bestätigen können. Schoeck läßt sich von 
dem Franzosen E. Raiga (,,L' envie") sagen, 
welche Beobachtungsreihen berücksichtigt 
und welche Einsichten bezüglich des Neides 
bereits gewonnen wurden. Dazuhin bringt 
er aber noch reiches ethnologisches und kul­
turvergleichendes Material. Aber je nach­
dem, ob man in Schoeck einen Tabubrecher 
am Werke sieht, einen moralisierenden 
Sozialpsychologen, einen engagierten Sozio­
logen oder Politologen, je nach dem wird 
man dem „Neid" als Basis-Kategorie einer 
Gesellschaftstheorie emphatisch zustimmen 
oder ihn kritisch ablehnen. Eines ist auf 
jeden Fall sicher: das Buch ist lesenswert. 
Linz/Donau Jakobus Wössner 

KIRCHENRECHT 

SCHENK MAX, Die Unfehlbarkeit des 
Papstes in der Heiligsprechung. Ein Beitrag 
zur Erhellung der theologiegeschichtlichen 
Seite der Frage. (XVI u. 197.) (Thomistische 
Studien IX. Bd.) Paulusverlag, Freiburg/ 
Schweiz 1965. Brosch. DM/sfr 20.-. 

Wie aus dem Untertitel bereits hervorgeht, 
befaßt sich die vorliegende Studie nicht so 
sehr spekulativ mit der Frage nach der Irr­
tumsfreiheit des Papstes in der Heilig­
sprechung, sondern untersucht die in der 
Vergangenheit diesbezüglich gegebenen Ant­
worten. Es ist dabei interessant festzustellen, 
daß zunächst die Kanonisten des 13. und 
14. Jahrhunderts, darunter Innozenz IV., 
Hostiensis (Henr. de Segusia) und Joannes 
Andreae die grundsätzliche Irrtumsmöglich­
keit des Papstes in der Heiligsprechung an­
nehmen, während gleichzeitig schon die 
Theologen der Hochscholastik die in der 
Folgezeit immer mehr an Boden gewinnende 
These von der päpstlichen Unfehlbarkeit in 
diesem Belang vertreten. Dem Verfasser geht 
es aber nicht allein darum, die einzelnen 
Lehrmeinungen einander gegenüberzustellen, 
sondern er unternimmt es durchaus mit Ge­
schick, die eigentlichen Ursachen und Hinter­
gründe für die Divergenz der Meinungen 
herauszuschälen. Die Unterschiedlichkeit in 
der Beantwortung der Frage, ob der Papst 
bei der Heiligsprechung unfehlbar sei oder 
nicht, rührt demnach zu einem wesentlichen 
Teil davon her, von welchem Ansatzpunkt 
man ausging, ob nämlich von der Tatsache 
des Geoffenbartseins durch Gott oder von 
dem objektiven Heilsbezug der Heiligenver­
ehrung. Der Autor faßt das Ergebnis seiner 
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nNiersuchung dem Gatz „Die schen Struktur der Kirche rhöhte Bedeutung
Äus t, Geschichte bt, geht zukommt. Das vorliegende Buch enthält die
Cla F dafß die VO)  - der olastik formu- vier
lierte ehre über d Reichweite der

Originalfassungen der Referate,
Themenkreisen wird das Problem untersucht.

den konnte,
HUr dann gehaltenv

astıllo Lara nach dem er VOoil
der historischen Einleitung fragt zunächst

den adaequatenGegenstand eser Unfehlbarkeit auch ıunter und Recht 15, Jhdt.,, obei
dem Gesichtspunkt des einfachen Heilsbezu-

Zusammenschau ET 41 und mittelalter-
Pr seinen Gegenstand auf eine komprimiertebestimmte‘“
en stlıchen SGtaatslehre aısweitet.Das eigentliche, ” atıch auf verhältnis- 'nmäßig knappem Raum 160—194) VOIgEe-
Ersten Vatikanum fort und widmet oi|  Q da-

Munier get7t die Untersuchung bis E
brachte Anliegen eses es indes
eine eingehende Befassung mit uod]l. 9, bei dem Begriff der Kirche als sgcietas
art. 16 des heiligen Thomas essen Kern- perfecta. Panayotakos bringt 3:  ıner
va lautet: K’1E ecredendum esft, quod PC ersicht rundlagen des
etiam his iudicium Ecclesiae PrtTaTte possit”, Kirchenrechts der orientalisch-orthodoxen
Die Exegese des extes E  B den Vertfasser Kirche Den des Sforischen Teils

dem Ergebnis, nach der KanZeEN Logik bietet Jimenez rres: mit iner  . Dar-
des Beweisganges, dem „Gefälle der VOT- tellung der TODIema!: Ver-
gebrachten ÄArgumentationen Cl vielum- hältnis „Kirche und Recht“. geht
strittene „pite credendum est” S den Sinn die rechte grenzung zwischen eolo-

„Cerfe tenendum 61“ haben könne. und anonischem Recht, die bei prin-
Denn s  „Ple  ‚04 verweise eben auf „pietas”, zipieller Anerkennung gemeinsamer Be
daß nach Thomas der Glaube an die Un- rungspunkte Nnur der Rückführung der
-ehlbarkeit d Papstes der Heiligspre- beiden Wissenschaften auf den je eigenen
chung Pflicht einer lebendigen und konse- Zuständigkeitsbereich gefunden
quenten Glaubenshaltung sei Hie- onne.  s Derzeit sei nämlich die Theologie
A ist ZUu S5agen, d  laß sich wohl erst auf eiıner „verjuridisiert”, das Kirchenrecht aber VL

assenderen Litteralanalyse der theologisie: (83)
Verwendung der angeführten "Termini bei zweiten „Die Kirche in ed  QThomas eine schwerwiegende ussage gelbst“ untersucht de eiına das erhält-aufbauen li , Denn ons 1!'l!'ll! Be- n! von Macht und Gese 3- s  11 derweisführung el den arakter einer
waltsamen Textinterpretation an, d eın in der

Kirche, end Barberena Si|  Q speziell
trafgewalt ı wendet.der heutigen Theologie gesichertes Ergebnis

schon ıin der ochscholastik Gnden ÜUseros C arretero befaf 37  Q eın
mit dem Verhältnis von ischöflicher Weihe-Wenn der Verfasser B  meınt, das ,  „ple creden-

dum’‘  AI entgegen dem klaren ortlaut als und Hirtengewalt. Ausgehend von der ehre
„certe tenendum lesen, muß@ sich der des Aquinaten zeigt der Verfasser Ent-

unvoreingenommene Leser denn doch fragen, wicklung der These vVvon der bereits
Thomas nicht diese, VOoO Ver- Weihesakrament grundgelegten ischöflichen

'’asser unterlegte Ausdrucksweise gebraucht Jurisdiktionsgewalt auf und legt sehr deut-
hat! Und dies ul F

lich dar, lafQ erst seit Turquemada die
ist, f der eologische Prägnanz die ‚pätere Ekklesiologie bedeutsame Unter-
durchaus m“-. Erfolg emüh: quinate doch scheidung zwischen Pr Sakrament der
sicherlich gerade dieser Frage Gewicht Bischofsweihe erteilten (bloßen) po'
und Bedeutung seiner orte wohl ab711- B}n un er ın er „MISSiO canonica“”
wagen verstand. Desungeachtet ist dem Ver- wurzelnden iurisdictionis bekannt
facser eser echönen Studie, in der sich sel. Bei diesem cehr instruktiven Aufsatz

vermi(ßt mMan allerdings zahlreichen e1n-Sinn und Fleiß in glücklicher Weise schlägigen beiten Datums von
vereinen, herzlich zu gratulieren. Bertrams. Der dritte ist dem

OR INVESTIGACIO- Verhältnis Kirche-Staat gewi|  e efron-
CONSEJO » CcE und Arbeloa untersuchen die Kon-(Hg.), Iglesia Y Derecho. fessionalität des Staates S zivilrechtliche:Trabajos de la Semana de Derecho Canöd- ZW. vVvVom anonistischen Standpunkt her.
N1CO., Gräficas Cervantes, Salamanca
1965

Hera geht den tuellen Möglich-
keiten einer Theorie der „potestas indirecta“”

Das in GCalamanca eimatete „instituto Nacl, w et1i Alberro über
Sarı Raimundo de Penafort“” häl geit 1944 Ver' von G-
je'  s  des ZWE| eine anonistische Studien- schreibt. Im erten Abschnitt P  che
woche von beaı  em wissenschaftlichem und Individuum spricht O7ra|l GCal-
Ormal aAb Die im Jahre stattgefundene Dador über der Taufe gewirkte Fin-
Tagung dem Lei F  che ederung und deren juristische
echt” gewidmet, dem angesichts der Konsequenzen, wobei sich mit en
Verlauf des Zweiten Va:  en Konzils reichen Versuchen ZU] Auslegung des 87
Neu aufgewortenen rage nach der juridi- des auseinandersetzt. Prieti Priet:
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Untersuchung in dem Satz zusammen: ,,Die 
Auskunft, die die Geschichte gibt, geht •.• 
dahin, daß die von der Hochscholastik formu­
lierte Kirchenlehre über die Reichweite der 
Unfehlbarkeit immer nur dann gehalten wer­
den konnte, wenn man den adaeguaten 
Gegenstand dieser Unfehlbarkeit auch unter 
dem Gesichtspunkt des einfachen Heilsbezu­
ges bestimmte" (3). 
Das eigentliche, wenn auch auf verhältnis­
mäßig knappem Raum (160-194) vorge­
brachte Anliegen dieses Buches bildet indes 
eine eingehende Befassung mit Quodl. 9, 
art. 16 des heiligen Thomas. Dessen Kern­
satz lautet: ,,Pie credendum est, guod nec 
etiam in his iudiclum Ecclesiae errare possit''. 
Die Exegese des Textes führt den Verfasser 
zu dem Ergebnis, daß nach der ganzen Logik 
des Beweisganges, dem „Gefälle" der vor­
gebrachten Argumentationen das vielum­
strittene „pie credendum est'' nur den Sinn 
von „certe tenendum est'' haben könne. 
Denn „pie" verweise eben auf „pietas", so 
daß nach Thomas der Glaube an die Un­
fehlbarkeit des Papstes in der Heiligspre­
chung Pflicht einer lebendigen und konse­
quenten Glaubenshaltung sei (177). - Hie­
zu ist zu sagen, daß sich wohl erst auf einer 
umfassenderen Litteralanalyse bezilglich der 
Verwendung der angeführten Termini bei 
Thomas eine so schwerwiegende Aussage 
aufbauen ließe. Denn sonst nimmt die Be­
weisführung leicht den Charakter einer ge­
waltsamen Textinterpretation an, die ein in 
der heutigen Theologie gesichertes Ergebnis 
schon in der Hochscholastik finden will. 
Wenn der Verfasser meint, das „pie creden­
dum" sei entgegen dem klaren Wortlaut als 
„certe tenendum'' zu lesen, so muß sich der 
unvoreingenommene Leser denn doch fragen, 
warum Thomas nicht diese, ihm vom Ver­
fasser unterlegte Ausdrucksweise gebraucht 
hat! Und dies umso mehr, als anzunehmen 
ist, daß der sonst um theologische Prägnanz 
durchaus mit Erfolg bemühte Aguinate doch 
sicherlich gerade in dieser Frage Gewicht 
und Bedeutung seiner Worte wohl abzu­
wägen verstand. Desungeachtet ist dem Ver­
fasser zu dieser schönen Studie, in der sich 
Scharfsinn und Fleiß in glücklicher Weise 
vereinen, herzlich zu gratulieren. 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO­
NES CIENTIFICAS (Hg.), Iglesia y Derecho. 
Trabajos de la X Semana de Derecho Can6-
nico. (370.) Graßcas Cervantes, Salamanca 
1965. Kart. 
Das in Salamanca beheimatete „lnstituto 
San Raimundo de Peiiafort'' hält seit 1944 
jedes zweite Jahr eine kanonistische Studien­
woche von beachtlichem wissenschaftlichem 
Format ab. Die im Jahre 1964 stattgefundene 
Tagung war dem Leitthema „Kirche und 
Recht'' gewidmet, dem angesichts der im 
Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils 
neu aufgeworfenen Frage nach der juridi-
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sehen Struktur der Kirche erhöhte Bedeutung 
zukommt. Das vorliegende Buch enthält die 
Originalfassungen der Referate. In vier 
Themenkreisen wird das Problem untersucht. 
In der historischen Einleitung fragt zunächst 
R. Castillo Lara nach dem Verhältnis von 
Kirche und Recht bis zum 15. Jhdt., wobei 
er seinen Gegenstand auf eine komprimierte 
Zusammenschau der antiken und mittelalter­
lichen christlichen Staatslehre ausweitet. 
C. Munier setzt die Untersuchung bis zum 
Ersten Vatikanum fort und widmet sich da­
bei u. a. dem Begriff der Kirche als socletas 
perfecta. - P. ]. Panayotakos bringt in einer 
kurzen Obersicht die Grundlagen des 
Kirchenrechts in der orientalisch-orthodoxen 
Kirche. Den Abschluß des historischen Teils 
bietet T. I. ]imenez UrresH mit einer Dar­
stellung der aktuellen Problematik im Ver­
hältnis „Kirche und Recht''. Es geht ihm 
um die rechte Abgrenzung zwischen Theolo­
gie und kanonischem Recht, die bei prin­
zipieller Anerkennung gemeinsamer Berüh­
rungspunkte nur in der Rückführung der 
beiden Wissenschaften auf den je eigenen 
Zuständigkeitsbereich gefunden werden 
könne. Derzeit sei nämlich die Theologie 
,,verjuridisiert'', das Kirchenrecht aber „ver­
theologisiert'' (83). 

Im zweiten Abschnitt „Die Kirche in sich 
selbst'' untersucht V. de Reina das Verhält­
nis von Macht und Gesellschaft in der 
Kirche, während T. G. Barberena sich speziell 
der kirchlichen Strafgewalt zuwendet. 
M. Useros Carretero befaßt sich eingehend 
mit dem Verhältnis von bischöflicher Weihe­
und Hirtengewalt. Ausgehend von der Lehre 
des Aguinaten zeigt der Verfasser die Ent­
wicklung der These von der bereits im 
Weihesakrament grundgelegten bischöflichen 
Jurisdiktionsgewalt auf und legt sehr deut­
lich dar, daß erst seit Turguemada die für 
die spätere Ekklesiologie bedeutsame Unter­
scheidung zwischen der im Sakrament der 
Bischofsweihe erteilten (bloßen) potestas 
ordinis und der in der „missio canonica" 
wurzelnden potestas iurisdictionis bekannt 
sei. Bei diesem sehr instruktiven Aufsatz 
·vermißt man allerdings die zahlreichen ein­
schlägigen Arbeiten neueren Datums von 
W. Bertrams. Der dritte Abschnitt ist dem 
Verhältnis Kirche-Staat gewidmet. M. Petron­
celli und A. Arbeloa untersuchen die Kon­
fessionalität des Staates vom zivilrechtlichen 
bzw. vom kanonistischen Standpunkt her. 
A. de la Hera geht den aktuellen Möglich­
keiten einer Theorie der „potestas indirecta" 
nach, während ]. M. SeHen Albe"o über 
das dialektische Verhältnis von Kirche und 
Staat schreibt. Im vierten Abschnitt „Kirche 
und Individuum" spricht C. M. Corral Sal­
'Dador iiber die in der Taufe gewirkte Ein­
gliederung in die Kirche und deren juristische 
Konsequenzen, wobei er sich mit den zahl­
reichen Versuchen zur Auslegung des can. 8'1 
des CIC auseinandersetzt. A. Prieto Prieto 


